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Einleitung

Mit Beschluss vom 3. Februar 2010 hat das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) für die Beur-
teilung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen neue Richtlinien erlassen und gleichzeitig die Dienst-
stelle Raum und Wirtschaft (rawi) beauftragt, diesbezüglich eine Wegleitung als Arbeitshilfe zu erarbeiten.

Die Dienststelle Raum und Wirtschaft überprüfte ihre bisherige Beurteilungspraxis und erarbeitete in Zusammen-
arbeit mit seinen Partnern in den Fachverbänden, den Partnern der Verwaltung und weiteren Fachpersonen aus
dem Bereich Bauen ausserhalb der Bauzonen die vorliegende, praxisnahe Arbeitshilfe.

Für Landwirte, Projektverfasser und Planer ist die vorliegende Wegleitung eine Hilfe bei der Realisierung von
Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen. Sie ist jedoch nicht abschliessend und kann insbesondere den
Blick in die formellen gesetzlichen Erlasse nicht ersetzen. Im Weiteren dient sie den kantonalen und kommunalen
Behörden als Praxishandbuch und Wegleitung für die Beurteilung von Bauten und Anlagen ausserhalb der
Bauzonen.

Mit der Revision des Planungs- und Baugesetzes vom 1. Januar 2018 hat sich die Berechnungsweise der
Wohnflächen (aGF) grundlegend geändert. Mit der vorliegenden Anpassung wird dieser Neuregelung Rech-
nung getragen.

Die anrechenbaren Geschossfläche (aGF) bei zonenkonformen Wohnbauten ist die Bruttogeschossfläche der
abgeschlossenen Räume ohne die Aussenwände. Im Untergeschoss werden Nebennutzräume (z.B. Keller,
Waschküche, Garage, etc.) nicht angerechnet.

Geschossflächenerweiterungen innerhalb des schon vorbestehenden Gebäudevolumens werden bei altrechtli-
chen Wohnbauten (vor 1.7.1972 erstellt) nur mit dem Faktor ½ als anrechenbare Geschossflächen eingerech-
net.

Landwirtschaftliche Gewerbebetriebe mit bis zu 3 SAK dürfen gesamthaft über maximal 300 m2 Geschossflä-
chen (aGF) bei einem Neubauprojekt bzw. 350 m2 bei einem Um- und Ausbauprojekt eines bestehenden
Wohngebäudes sowie in der Regel höchstens 2 Wohneinheiten verfügen und solche mit mehr als 3 SAK maxi-
mal 350 m2 Geschossflächen (aGF) bei einem Neubauprojekt bzw. 400 m2 bei einem Um- und Ausbauprojekt
eines bestehenden Wohngebäudes, sowie höchstens 3 Wohneinheiten verfügen.

Die angeführten Flächenbegrenzungen gelten in jedem Fall. Namentlich bleibt ohne Einfluss, ob im Zeitpunkt
der Einreichung des Baugesuchs die abtretende Generation bereits auf dem Hof leben, in absehbarer Zeit leben
werden oder nicht.

Die im Kanton Luzern für die Umsetzung und den Vollzug der raumplanungsrechtlichen Bestimmungen zuständige
Dienststelle Raum und Wirtschaft wird auch in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit den weiteren betroffenen
Dienststellen die Ermessensspielräume sorgfältig und bürgernah ausschöpfen und steht den Landwirten, Projekt-
verfassern und Planer bei allen Fragen hinsichtlich der baulichen Möglichkeiten ausserhalb der Bauzonen sowie
bei allen Verfahrensfragen gerne zur Verfügung.

Dr. iur. Sven-Erik Zeidler

Dienststellenleiter
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Planungshinweise

Optimale Prozessabläufe von der Projektidee bis zur Ausführung garantieren gute Ergebnisse und sparen Bau-
kosten. Das bedingt, dass die baurechtlichen Rahmenbedingungen, die Standortwahl, die Gebäudestruktur und
die Gestaltung der Baute rechtzeitig geprüft werden. Für die notwendige Planungssicherheit zu erlangen wird
empfohlen, Projekte im Rahmen der Erarbeitung via Bauamt der Gemeinde an die kantonale Dienststelle Raum
und Wirtschaft (rawi) zur Vorabklärung einzureichen. Dabei sollen partnerschaftliche Lösungen mit allen Betei-
ligten angestrebt werden. Für ein klärendes Erstgespräch steht die rawi gerne zur Verfügung.

Bezüglich der einzureichenden Baugesuchsunterlagen verweisen wir auf die Wegleitung „Baugesuch und Bau-
lagen“ (Download unter www.rawi.lu.ch > Downloads > Bauwesen).

Projektphase Bauherrschaft / Architekt Gemeinde Kanton (rawi, lawa)

Vorbereitung Projektidee

Vorgaben für die Projektierung klären
(Planungshilfen, gesetzliche Grundla-
gen), Rückfrage bei den Bewilligungs-
behörden (Gemeinden / Kanton)

Stellungnahme bei Bedarf Stellungnahme bei Bedarf

1. Entwurf / Vorprojekt Qualifizierten Planer beauftragen

Bestandesaufnahme (Plangrundlagen,
Fotos des Bauobjekts)

Vorprojekt mit kurzem Projektbeschrieb
zur Vorabklärung an die Gemeinde /
Kanton

Eingangskontrolle und
Erstbeurteilung, Zustellung der
Unterlagen an den Kanton

Beurteilung des Vorprojekts,
schriftlicher Bericht, Vorgaben
für die Projektierung

Projektierung und
Baueingabe

Umsetzung der Vorabklärung evt.
Rücksprache mit der Gemeinde und
dem Kanton

Bauprojekt ausarbeiten

Baueingabe an die Gemeinde Vollständigkeitskontrolle und
Erstbeurteilung

Öffentliche Planauflage
Unterlagen an den Kanton

Materielle Prüfung des
Gesuches

Materielle Prüfung des
Gesuches

Kantonaler Entscheid

Kommunale Baubewilligung

Baubewilligung Zustellung Baubewilligung
(inkl. Kantonaler Entscheid)

Ausführung Projektausführung nach Rechtskraft der
Baubewilligung
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Gestaltung und Eingliederung in das Landschaftsbild

Um was geht es?
Bauten und Anlagen sind in die bauliche und landschaftliche Umgebung einzugliedern, da sie diese prägen.
Dabei ist der Material- und Farbwahl (wie z.B. die traditionelle Anwendung von Holz) besondere Bedeutung
beizumessen, da diese einen wesentlichen Bestandteil zur Integration in das Landschaftsbild leisten.

Sie sind zu untersagen, wenn sie durch ihre Grösse, Proportion, Gestaltung, Bauart, Dachform oder Farbe das
Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen (§ 140 PBG).

Für die Beurteilung der Gestaltung und die Eingliederung in das Orts- und Landschaftsbild sowie deren Wesens-
gleichheit sind für zonenkonforme wie auch zonenfremde Bauten und Anlagen die gleichen Kriterien mass-
gebend. Dabei erfolgt die Beurteilung von zonenkonformen Bauten durch die zuständige Gemeinde und die
Beurteilung von zonenfremden Bauten durch die zuständige kantonale Dienststelle.

Was ist zu beachten?
Bei der Planung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen helfen die nachfolgenden Fragen eine
gründliche Auseinandersetzung mit dem Bauvorhaben in der Landschaft zu führen und sich ihrer architektoni-
schen und kulturellen Bedeutung bewusst zu werden:

Neubau oder Umbau / -nutzung?

- Der Erhalt und die Umnutzung eines bestehenden Gebäudes sind anzustreben, insbesondere wenn dieses
die Landschaft positiv prägt.

Lage, Gestaltung (Gebäude und Terrain), Materialisierung und Farbgebung?

- Bauten und Anlagen haben sich in die bauliche und landschaftliche Umgebung einzugliedern. Für die
Beurteilung der Gestaltung und die Eingliederung von Bauten und Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild
sowie deren Wesensgleichheit sind insbesondere Kriterien wie die Nutzfläche, die Grundfläche und deren
Veränderung, das Gebäudevolumen, die Geschossigkeit, die Dachform, die Materialisierung und die Ter-
raingestaltung massgebend.

Bei baulichen Massnahmen an Kulturdenkmälern sind höhere Anforderungen an die Gestaltung zu berücksichti-
gen. Die zuständige Dienststelle (Denkmalpflege) ist daher frühzeitig in die Planung mit einzubeziehen.

Weitere Informationen können im Leitfaden „Gestaltung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone“ des
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements entnommen werden (Download unter www.rawi.lu.ch > Downloads
> Bauwesen).

Wir verweisen auch auf die der Broschüre „Kriterien des Innerschweizerischen Heimatschutzes zur Förderung
qualitätsvollen Bauens ausserhalb der Bauzonen“ des Innerschweizerischen Heimatschutzes (Download unter
www.innerschweizer-heimatschutz.ch/ > Publikationen).
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Gesetze und Begriffe

Gesetzliche Grundlagen
Bund

- Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979 SR 700
- Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 SR 700.1
- BG über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 4. Oktober 1991 SR 211.412.11

Kanton

- Planungs- und Baugesetz (PBG) vom 1. Januar 2019 SRL 735
- Planungs- und Bauverordnung (PBV) vom 1. Januar 2019 SRL 736

Begriffe

> Zonenkonform
Die Baute oder Anlage bzw. deren Zweck entspricht der jeweiligen Nutzungszone.

> Zonenfremd
Die Baute oder Anlage bzw. deren Zweck widerspricht der jeweiligen Nutzungszone.

> anrechenbare Geschossfläche (aGF)
Alle heute bestehenden Wohnflächen und alle neu projektierten Flächen jedes Geschosses, die zum Wohngebrauch
genutzt oder ausgebaut werden können (bei zonenkonformen Wohnbauten), exklusive der Aussenwände.

> anrechenbare Wohnfläche (aWF)
Alle heute bestehenden Flächen die zum Wohngebrauch genutzt werden und alle neu projektierten Flächen die zum
Wohngebrauch genutzt oder ausgebaut werden können (bei zonenfremden Wohnbauten), exklusive der Aussen-
wände.

> anrechenbare Nebenfläche (aNF)
Alle Flächen die der Wohnnutzung nicht zugerechnet werden (bei zonenfremden Wohnbauten), exklusive der Aus-
senwände.

> Standardarbeitskraft (SAK)
Einheit für die Erfassung des gesamtbetrieblichen Arbeitszeitbedarfs mit Hilfe standardisierter Faktoren.

> Landwirtschaftliches Gewerbe
Ein landwirtschaftlicher Betrieb mit mindestens 1.0 SAK in der Talzone bzw. 0.8 SAK in der Hügelzone oder
0.6 SAK im Berggebiet gilt als landwirtschaftliches Gewerbe.

> Landwirtschaftlicher Betrieb
Landwirtschaftliche Betriebe mit einem jährlichen Arbeitsaufkommen von mehr als 0.2 Standardarbeitskräften (SAK)
werden als landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetriebe bezeichnet.

> Hobbybetrieb / Freizeitlandwirtschaft
Betriebe mit einem jährlichen Arbeitsaufkommen von weniger als 0.2 Standardarbeitskräften (SAK) werden als Frei-
zeitlandwirtschaftsbetriebe bezeichnet. Dabei gelten die Normen gemäss landwirtschaftlicher Begriffsverordnung LBV
(SR 910.91).

> Nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
Landwirtschaftliche Gewerbe können bauliche Massnahmen zur Einrichtung eines betriebsnahen nichtlandwirtschaft-
lichen Nebenbetriebs bewilligt werden.

> Betriebskonzept
Das Betriebskonzept beschreibt und analysiert die gegenwärtige Situation des landwirtschaftlichen Unternehmens,
definiert die Ziele der Betriebsleiterfamilie und zeigt die Entwicklungsperspektiven des Betriebes auf.

> Bodenabhängig
Als bodenhängig produzierender Betrieb im Sinne des Raumplanungsgesetzes gilt, wenn der TS-Beitrag aus dem
eigenen Pflanzenbau grösser als 50% und der Deckungsbeitrag bodenabhängig grösser als 50% ist.
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Übersicht Anwendungsbereiche des Raumplanungsgesetzes

Wohnen Arbeiten
Übrigeslandwirtschaftlich nicht

landwirtschaftlich landwirtschaftlich nicht
landwirtschaftlich

zonenkonform
Feststellungsentscheid nach

§ 51 PBV

zonenfremd
Ausnahmebewilligung nach

§§ 180 + 181 PBG

zonenkonform
Feststellungsentscheid nach

§ 51PBV

zonenfremd
Ausnahmebewilligung nach

§§ 180 + 181 PBG

zonenfremd
Ausnahmebewilligung nach

§§ 180 + 181 PBG

Wohnbauten
F Art. 16a Abs. 1 RPG
F Art. 34 Abs. 3 RPV
F vgl. Ziffer 1

Bauten/Anlagen für
die innere Auf-sto-
ckung mit bodenun-
abhängiger Tierhal-
tung und bodenunab-
hängigem Gemüse- o-
der Gartenbau
F Art. 16a Abs. 2 RPG
F Art. 36 + 37 RPV
F vgl. Ziffer 3

Bauten/Anlagen für
die bodenabhängige
Bewirtschaftung, Auf-
bereitung, Lagerung
oder Verkauf landwirt-
schaftlicher oder gar-
tenbaulicher
Produkte
F Art. 16a Abs. 1 RPG
F Art. 16abis RPG
F Art. 34 Abs. 1 + 2 RPV
F Art. 35 RPV
F vgl. Ziffer 2, 7, 8, 9

Bauten/Anlagen für
die Energiegewin-
nung aus Biomassen
F Art. 16a Abs. 1bis RPG
F Art. 34a RPV
F vgl. Ziffer 5

Zweckänderung von
Bauten/Anlagen
ohne bauliche Mass-
nahmen
F Art. 24a RPG
F vgl. Ziffer 17

Bauten/Anlagen mit
positiver oder negati-
ver Standort-gebun-
denheit
F Art. 24 RPG
F vgl. Ziffer 18

Umbauten für
Nebenbetrieb
ohne engen sachli-
chen Bezug zur Land-
wirtschaft
F Art. 24b RPG
F Art. 40 Abs. 1, 2 + 5 RPV
F vgl. Ziffer 15

Umbauten für
Nebenbetrieb mit en-
gem sachlichen Be-
zug zur Landwirt-
schaft
F Art. 24b RPG
F Art. 40 Abs. 1, 3, 4 + 5 RPV
F vgl. Ziffer 14

Neu-, Um-, An- und
Aufbauten von beste-
henden altrechtlichen
Bauten und Anlagen
(vor 1.7.1972 erstellt)
F Art. 24c RPG
F Art. 41, 42 + 43a RPV
F vgl. Ziffer 10

Umbauten und Um-
nutzungen von be-
stehenden neurecht-
lichen zonenfrem-
den Bauten
(nach dem 1.7.1972
erstellte Bauten, deren
landwirtschaftliche Nut-
zung nach der Erstellung
weggefallen ist)
F Art. 24d Abs. 1 + 3 RPG
F Art. 42a + 43a RPV
F vgl. Ziffer 11

Um-, An- und Auf-bau-
ten von bestehenden
zonenfremden Ge-
werbebauten
(vor 1.1.1980 recht-
mässig erstellt, geändert
oder seither ausgezont)
F Art. 37a RPG
F Art. 43 + 43a RPV
F vgl. Ziffer 16

Bauten/Anlagen für
die hobbymässige
Tierhaltung
F Art. 24e RPG
F Art. 42b RPV
F vgl. Ziffer 13

Zweckänderung von
anerkannten
schützenswerten
Bauten/Anlagen
F Art. 24d Abs. 2 RPG
F Art. 39 Abs. 2 + 3 RPV
F vgl. Ziffer 12

Bauten/Anlagen in
Streusiedlungs-gebie-
ten
F Art. 24 lit. a RPG
F Art. 39 Abs. 1 + 3 RPV
F vgl. Ziffer 19

Solar- und
Photovoltaikanlagen
F Art. 18a RPG, §54 PBV
F Art. 24 RPG
F vgl. Ziffer 6

Bauten/Anlagen für
bodenunabhängige
Produktion (Spezial-
landwirtschaftszone)
F Art. 16a Abs. 3 RPG
F Art. 38 RPV
F vgl. Ziffer 4

Weitere Zonen
F  Art. 18 RPG
- Weilerzone
- Abbauzonen
- Spezialzonen Gemeinden
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1. Zonenkonforme Wohnbauten

Um was geht es?
Das Recht ausserhalb der Bauzone zu wohnen ist und bleibt einem engen Personenkreis vorbehalten. Dazu
zählen die Betriebsleiterfamilie und Hilfskräfte, die unmittelbar in der Landwirtschaft tätig sind sowie die abtre-
tende Generation welche in der Landwirtschaft tätig war.

Was ist möglich?
Neue Wohnbauten sind in der Landwirtschaftszone zonenkonform und somit bewilligungsfähig, wenn sie einem
bodenabhängigen landwirtschaftlichen Gewerbe im Sinne des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht
dienen, der Betrieb längerfristig bestehen kann, die Wohnbauten betrieblich notwendig sind und ihnen keine
überwiegenden Interessen entgegenstehen.

Seit der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 1.11.2012 dürfen alle altrechtlichen Wohnbauten (vor
1.7.1972 erstellt) nach den Vorgaben von Art. 24c RPG erneuert, teilweise geändert, massvoll erweitert und
wieder aufgebaut werden. Dies gilt auch für landwirtschaftlich genutzte Wohnbauten.

Was ist zu beachten?
In den Baugesuchsunterlagen haben die Gesuchsteller den notwendigen Wohnbedarf auszuweisen. Wenn
möglich, sinnvoll und zumutbar, ist der Wohnbedarf innerhalb der bestehenden Bausubstanz zu verwirklichen
(Um- und Einbau vor Neubau). Für die Bemessung der Wohnflächen sind die aktuellen landwirtschaftlichen
Bedürfnisse eines existenzfähigen Betriebes und dessen heute bestehenden Wohnbauten massgebend. Zum
Betrieb gehörende Wohnbauten ausserhalb des Hofbereichs (z.B. durch Zukauf eines Landwirtschaftsbetriebes)
werden in Abhängigkeit zur Distanz des Betriebszentrums beurteilt. Bei Ersatzneubauten kann die Gemeinde
von der Bauherrschaft gestützt auf § 204 Planungs- und Baugesetz (PBG) vor Baubeginn (Auflage im Bauent-
scheid) eine Sicherheitsleistung (z.B. Sperrkonto, Bankgarantie) in der Höhe der vorgesehenen Abbruchkosten
für das zu ersetzende Gebäude verlangen.

Die Richtwerte
Landwirtschaftliche Gewerbe mit

- bis zu 3 SAK dürfen gesamthaft über maximal 300 m2 Geschossflächen bei Neubauprojekten bzw.
350 m2 bei Ausbauprojekten bestehender Gebäuden und in der Regel höchstens 2 Wohneinheiten,

- mehr als 3 SAK dürfen gesamthaft über maximal 350 m2 Geschossflächen bei Neubauprojekten bzw.
400 m2 bei Ausbauprojekten bestehender Gebäuden und höchstens 3 Wohneinheiten verfügen.

Damit Wohnraum zonenkonform bewilligt werden kann, muss der Betrieb sowohl zum Zeitpunkt des Gesuches
wie auch im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Gewerbegrösse erreichen. Eine Angestelltenwohnung ist in
der Regel ab einer Grösse von 3 SAK möglich. Bei kleineren Betrieben ist der Wohnbedarf für einen Angestell-
ten, Lehrling oder zusätzliche abtretende Generation auszuweisen.

Die Geschossflächen entsprechen den Wohnflächen und den ausbaubaren Nebennutzflächen sowie Lufträume,
exklusive Aussenwände. Geschossflächenerweiterungen innerhalb des schon vorbestehenden Wohnhausvolu-
mens werden bei altrechtlichen Wohnbauten nur mit dem Faktor ½ als anrechenbare Geschossflächen ein-
gerechnet. Bei bestehenden Wohnbauten werden die effektiv der Wohnnutzung dienenden Flächen wie auch
die ausbaubaren Nebenflächen unabhängig ihres Erstellungszeitpunktes angerechnet.
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Wichtigste Beispiele

bestehend (Ausgangslage) altrechtlich (vor 1.7.1972 erstellt) neurechtlich (nach 1.7.1972 erstellt)

Um-, An- und Aufbau bestehendes Wohnhaus

Um-, An- und Aufbau bestehendes Wohnhaus mit angebautem Ökonomieteil

Ersatzneubau anstelle eines bestehenden abzubrechenden Wohnhauses

Neubau „Stöckli“

EG

OG

DG
max. 350 m2/400 m2

Betrieb bis 3 SAK
Ausbau DG (50 m2, Fak-
tor ½ = 25 m2) und An-
bau EG/OG (125 m2)

Betrieb mehr als 3 SAK
Ausbau DG (50 m2, Fak-
tor ½ = 25 m2) und An-
bau EG/OG (175 m2)

nur Ausbau
max. 350 / 400 m2

Betrieb bis 3 SAK
Ausbau DG (50 m2)
bis auf total 350 m2

Betrieb mehr als 3 SAK
Ausbau DG (50 m2)
bis auf total 400 m2

An- und Ausbau
max. 300 / 350 m2

Betrieb bis 3 SAK
Ausbau DG (50 m2) und
Anbau EG/OG (50 m2)

Betrieb mehr als 3 SAK
Ausbau DG (50 m2) und
Anbau EG/OG (100 m2)

200 m2 aGF im EG und
OG bestehend, 50 m2 im
DG zu Wohnzwecken
ausbaubar (ab 1.5 m
Raumhöhe).

EG

OG

DG

200 m2 aGF im EG und OG bestehend, 100 m2

im DG zu Wohnzwecken ausbaubar (ab 1.5 m
Raumhöhe)

EG

OG

DG

Betrieb bis 3 SAK
Ausbau DG (100 m2) und Ein-/Umbau in Öko-
nomieteil (50 m2)

Betrieb mit mehr als 3 SAK
Ausbau DG (100 m2) und Ein-/Umbau in Öko-
nomieteil (100 m2)

max. 350 m2/400 m2

EG

OG

DG
200 m2 aGF im EG und
OG bestehend, DG zu
Wohnzwecken nicht aus-
baubar, Gebäude in ei-
nem eher schlechten Zu-
stand

Betrieb bis 3 SAK
Neubau anstelle des abzubrechenden
Wohnhauses mit maximal 300 m2 aGF

Betrieb mehr als 3 SAK
Neubau anstelle des abzubrechenden
Wohnhauses mit maximal 350 m2

max. 350 m2/400 m2

Betrieb bis 3 SAK
Ausbau DG (100 m2, Faktor ½ = 50 m2) und Ein-
bau in Ökonomie (100 m2, Faktor 1 = 100 m2)

Betrieb mit mehr als 3 SAK
Ausbau DG (100 m2), Faktor ½ = 50m2) und Ein-
bau in Ökonomie (150 m2, Faktor 1 = 150 m2)

EG

OG

DG

EG

OG

DG

EG

OG

DG

EG

OG

DG
160 m2 aGF im EG und
OG bestehend, DG voll-
ständig ausgebaut (40 m2,
ab 1.5 m Raumhöhe)

Erstellung eines separaten
Wohngebäudes (Stöckli)

EG

OG

DG

+

maximal 300 m2 / 350 m2

Betrieb bis 3 SAK
Neubau „Stöckli“ (100 m2)

Betrieb mehr als 3 SAK
Neubau „Stöckli“ (150 m2)

EG

OG

DG

EG

OG

DG

EG

OG

DG
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1.1 Häusliche Abwässer

Um was geht es?
Für die Entsorgung des häuslichen Abwassers gelten für landwirtschaftliche und nicht landwirtschaftliche Betriebe
grundsätzlich dieselben Vorschriften. In gewissen Fällen können Landwirte von einer Sonderregelung profitieren
und sie dürfen das häusliche Abwasser zusammen mit der Gülle vermischen und landwirtschaftlich verwerten.

Was ist möglich?
Innerhalb der Bauzone müssen alle Liegenschaften an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Aus-
serhalb der Bauzone gilt für Landwirtschaftsbetriebe je nach Situation eine Sonderregelung und das häusliche
Abwasser darf zusammen mit der Gülle landwirtschaftlich verwertet werden. Voraussetzungen für die Verwertung
des häuslichen Abwassers mit der betriebseigenen Gülle sind:

- Der Betrieb liegt ausserhalb der Bauzone
- Der Anteil (unverdünnten) Gülle beträgt mind. 25% der Gesamtmenge
- Es bestehen genügend Lagerkapazität für Hofdünger und Abwasser und diese befinden sich in einem guten

Zustand
- Die Gebäude werden vom Landwirtschaftsbetrieb genutzt
- Bei Liegenschaften, bei welchen Güllebehälter und Stall oder Güllebehälter und landwirtschaftliche Nutzflä-

che verpachtet sind, die Abwässer mit über 25% Vollgülle gemischt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass
die Gülle und das Abwasser am gleichen Ort anfallen, die Güllegrube eine Kapazität von mindestens 200
m3 hat und sich diese in einem dichten Zustand befindet

- Liegt ein Betrieb im Bereich der öffentlichen Kanalisation gilt zusätzlich, dass das häusliche Abwasser mit
Rinder- resp. Schweinegülle von mindestens 8 Düngergrossvieheinheiten (DGVE) vermischt wird

Was ist zu beachten?
Eine Liegenschaft ist im Bereich der öffentlichen Kanalisation, wenn der Anschluss an die Kanalisation zweck-
mässig und zumutbar ist. Zweckmässig bedeutet, dass eine bestehende Kanalisation in geringer Entfernung
vorhanden ist und die Bauarbeiten sich problemlos durchführen lassen. Nach Auffassung der Gerichte sind
Anschlusskosten bis CHF 8‘400.00 pro Einwohnergleichwert als zumutbar zu beurteilen. Einzurechnen sind die
Kosten der Kanalisationsleitung inklusive allfälliger Pumpwerke ab dem ersten Schacht vor dem Haus, Beiträge
für den Einkauf in Privatleitungen und die kommunalen Anschlussgebühren. Nicht anrechenbar sind die Kosten
für die Hausinstallation.

Sofern ein Anschluss an das öffentliche Kanalisationsnetz nachweislich nicht zumutbar ist, sind die häuslichen
Abwässer entsprechend dem Stand der Technik (Kleinkläranlage, Stapelung in abflussloser Grube und Abtrans-
port zu einer kommunalen oder regionalen Kläranlage) zu beseitigen. Abwasserabnahmeverträge zwischen
Privaten und Landwirten sind verboten. Zu beachten gilt es, dass sowohl ein Kanalisationsanschluss wie auch
eine Kleinkläranlage der Bewilligungspflicht unterliegen.

Da die gereinigten Abwässer der Kleinkläranlagen in der Regel in ein öffentliches Gewässer eingeleitet werden,
benötigt die kostenpflichtige Einleitung (Sondernutzungsgebühr) eine wasserbau- und gewässerschutzrechtliche
Bewilligung.
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2. Bauten und Anlagen für die bodenabhängige Bewirtschaftung

Um was geht es?
Als zonenkonform sind Bauten und Anlagen zu beurteilen, wenn sie der bodenabhängigen Bewirtschaftung
dienen. Dazu zählen insbesondere die Haltung von Raufutterverzehrern (Rindvieh, Schafe, Ziegen) und der
Ackerbau.

Was ist möglich?
Die Erstellung von Ökonomiegebäuden zur bodenabhängigen Bewirtschaftung ist für die Produktion verwert-
barer Erzeugnisse aus Pflanzenbau und Nutztierhaltung oder für die Bewirtschaftung naturnaher Flächen mög-
lich.

Was ist zu beachten?
Ein neues zusätzliches Ökonomiegebäude kann nur bewilligt werden, wenn

- der Neubau für eine zweckmässige Bewirtschaftung notwendig ist und die gewünschten Ausmasse begrün-
det sind (z.B. Tierschutzgesetz, Bedarfsnachweis),

- keine öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen (z.B. Geruchs- und Lärmimmissionen).

Gebäude für Nebenbetriebe sind dann zonenkonform, wenn dem Nebenbetrieb ein ertragsorientierter Stellen-
wert zukommt. Dazu muss er in grösserem Umfang betrieben werden und zu einem ansehnlichen Erwerbsein-
kommen führen. Die Erstellung von Ökonomiebauten für reine Hobbybetriebe ist hingegen ausgeschlossen.

Landwirtschaftliche Ökonomiegebäude und Anlagen sind Ställe, Scheunen, Remisen, Silos zur Futterlagerung,
Jauchebehälter, Einstellräume für Bewirtschaftungsgeräte, sowie Arbeitsräume für bodenabhängige Freilandgärt-
nerei oder Gartenbaubetriebe.

Feste Einrichtungen für Obstanlagen wie bespielsweise Hagelschutznetze sind baubewilligungspflichtig.
Wandertunnels (von Blüte bis Ernte, max. 3 Mt.) sind bewilligungsfrei ausser in Landschaftsschutzzonen und
Wildtierkorridoren.
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2.1 Bauten und Anlagen für die Pferdehaltung

Um was geht es?
Die Pferdehaltung wird in der Landwirtschaft als zonenkonform beurteilt, unabhängig davon ob es sich um
Pensions- oder Heimtiere handelt.

Was ist möglich?
Bei bestehenden bodenabhängigen landwirtschaftichen Vollerwerbsbetrieben sind Stallungen zur Pferdehaltung,
Futter- und Einstreulager sowie Mistlager, befestige Aussenanlagen (Ausläufe, Plätze, Longierzirkel oder Führan-
lagen) und unmittelbar mit der Nutzung der Pferde zusammenhängende Einrichtungen wie Sattelkammern oder
Umkleideräume zulässig. Neue Bauten und Anlagen für die Pferdehaltung dürfen nur von landwirtschaftlichen
bodenabhängigen Gewerben im Sinne des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) errichtet
werden. Landwirtschaftsbetriebe unterhalb der Gewerbegrenze können bestehende Bauten und Anlagen für die
Pferdehaltung umnutzen. Bauten und Anlagen werden als zonenkonform bewilligt, wenn dieses Gewerbe über
eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage und Weiden für die Pferdehaltung verfügt.

Was ist zu beachten?
Bei den landwirtschaftlichen Gewerben muss es sich in jedem Fall um bestehende Landwirtschaftsbetriebe han-
deln, die über eine überwiegend betriebseigene Futtergrundlage (70% Deckung des Bedarfs gemäss Suisse-
Bilanz) und Weiden für die Pferdehaltung verfügen.

Bei Neubauten muss der Betrieb die Mindestgrösse gemäss BGBB (1.0 / 0.8 / 0.6 SAK) vor und nach der
Realisierung des Bauprojekts erreichen.

Auf bestehenden Landwirtschaftsbetrieben, welche die Voraussetzungen nach BGBB hinsichtlich der Standard-
arbeitskräfte nicht erfüllen, können bauliche Massnahmen für die Haltung von Pferden in bestehenden Bauten
und Anlagen sowie die für eine tiergerechte Haltung notwendigen Aussenanlagen bewilligt werden. Führanla-
gen, Weideunterstände und Reitplätze sind bei solchen Betrieben jedoch nicht zulässig.

Allwetterausläufe sind unmittelbar an den Stall angrenzend zu erstellen. Ist ein angrenzender Auslauf aus zwin-
genden Gründen (z.B. starke Hangneigung) nicht möglich, darf der Allwetterauslauf vom Stall abgesetzt errichtet
werden. Für die Berechnung der zulässigen Fläche verweisen wir auf das Merkblatt «Ausläufe für Equiden /
Allwetterausläufe» (Download unter www.rawi.lu.ch > Downloads > Bauwesen). In jedem Fall darf nur die
Mindestfläche nach TSchV, d.h. 24 m² bzw. 36 m² als eigentliche Hartfläche, z.B. Beton, befestigt werden.

Bei der Haltung von mindestends 8 Pferden dürfen Reitplätze und Longierzirkel erstellt werden. Diese dürfen total
eine maximale Fläche von höchstens 800 m2 umfassen. Sie dürfen nur geringfügige Terrainveränderungen zur
Folge haben, weder überdacht noch umwandet werden und müssen ohne grossen Aufwand wieder entfernt
werden können. Sie können von mehreren Betrieben gemeinschaftlich genutzt werden und dürfen nur für die
Nutzung der auf dem Betrieb gehaltenen Pferde verwendet werden. Bei Führanlagen ist eine Überdachung der
Laufbahn zulässig. Bewilligungen für Reitplätze, Longierzirkel und Führanlagen werden mit einer Rückbauverfü-
gung erteilt und gestützt auf Art. 44 Abs. 2 RPV im Grundbuch angemerkt.

Im Zusammenhang mit der Haltung und Nutzung von Pferden ist die Errichtung neuer Wohnbauten nicht zulässig.
Beim baulichen Gewässerschutz gelten die Vorgaben in den Merkblättern der Dienststelle Landwirtschaft und
Wald (www.lawa.lu.ch).
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2.2 Aufbereitung, Lagerung und Verkauf von hofeigenen Produkten

Um was geht es?
Als zonenkonform gelten Bauten und Anlagen die für die Aufbereitung, Lagerung oder Verkauf landwirtschaftli-
cher Produkte dienen, wenn

- die Produkte in der Region und zu mehr als der Hälfte auf dem bodenabhängigen Standortbetrieb oder auf
den in einer Produktionsgemeinschaft zusammengeschlossenen bodenabhängigen Betrieben erzeugt wer-
den;

- die Aufbereitung, die Lagerung oder der Verkauf nicht industriell-gewerblicher Art ist; und
- der landwirtschaftliche oder gartenbauliche Charakter des Standortbetriebs gewahrt bleibt.

Was ist möglich?
Die Aufbereitung, Lagerung oder der Verkauf landwirtschaftlicher Produkte gilt als zonenkonform, wenn die
Betriebsleiterfamilie ihre saisonal geernteten, überwiegend eigenen Rohstoffe sowie Erzeugnisse mehrheitlich
aus ihrer Tierhaltung (Milch, Fleisch) verarbeitet und/oder verkauft. Die Anstellung von temporären Hilfskräften
ist zulässig.

Erscheint das eingereichte Betriebskonzept glaubhaft, kann ein Produktionsraum (inkl. Lager) von 50 m2 und ein
Hofladen mit einer Fläche von 15 - 30 m2 bewilligt werden. Für grössere Flächen, insbesondere Lagerflächen
für Gebinde ist ein Bedarfsnachweis zu erbringen.

Was ist zu beachten?
Das Betriebskonzept soll aufzeigen, welche Produkte in welchen Mengen auf dem Hof erzeugt werden (z.B:
Getreide, Früchte, Obst, Gemüse, Milch, Fleisch) und welche Produkte der Betrieb in welchem Mengen herstel-
len wird. Ein neues zusätzliches Ökonomiegebäude kann nur bewilligt werden, wenn

- der Neubau für eine zweckmässige Bewirtschaftung notwendig ist und die gewünschten Ausmasse begrün-
det sind und

- keine öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen.

Aufbereitung, Lagerung und Verkauf der Erzeugnisse dürfen nicht industriell-gewerblicher Art sein. Entsprechende
Bauten und Anlagen haben sich dem Landwirtschaftsbetrieb unterzuordnen. Als zonenkonform gilt das Waschen
und Abpacken von Gemüse und Obst, das Herstellen von Trockenfrüchten, Konfitüre, Brot, Zopf, Sirup, Wein,
Most, Essig, Schnaps, Glace, Joghurt, Käse, Fleischwaren, etc.

Nicht zonenkonform ist die Verarbeitung der Produkte mit einem hohen Spezialisierungsgrad, die Verwendung
technischer Verfahren, der Einsatz von hohen Energie- und Kapitalkosten, eine hohe Produktivität und der Über-
gang zu standardisierter Massenproduktion. Die Beschäftigung von Festangestellten, die ausschliesslich im Be-
reich Aufbereitung und Verkauf der Produkte tätig sind, ist nicht zulässig. Insbesondere ist auch die Weiterverar-
beitung der Produkte zu Convenience Food nicht zulässig.

Die Aufbereitung, Lagerung oder Verkauf landwirtschaftlicher Produkte ist für landwirtschaftliche Betriebe (mind.
0.2 SAK) zonenkonform, wenn dem Betrieb ein ertragsorientierter Stellenwert zukommt. Dazu muss er in grös-
serem Umfang betrieben werden und zu einem ansehnlichen Erwerbseinkommen führen. Für reine Hobbybe-
triebe ist die Aufbereitung, Lagerung oder Verkauf landwirtschaftlicher Produkte hingegen ausgeschlossen.
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2.3 Bauten und Anlagen für den Weinbau

Um was geht es?
Als zonenkonform gelten Bauten und Anlagen für Pflanzung, Pflege, Ernte der Trauben, die Kelterung, Lagerung
und Verkauf von Weinen, wenn

- die Produkte in der Region und zu mehr als der Hälfte auf dem Standortbetrieb oder auf den in einer
Produktionsgemeinschaft zusammengeschlossenen Betrieben erzeugt werden;

- die Aufbereitung, die Lagerung oder der Verkauf nicht industriell-gewerblicher Art ist; und
- der landwirtschaftliche Charakter des Betriebs gewahrt bleibt.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht lässt sich die Kelterung der Trauben und die Lagerung des Weines in Tanks
und Fässern erst ab einer eigenen Rebfläche von 3 ha effizient betreiben. Die Trauben von kleineren Rebflächen
werden praxisgemäss extern gekeltert.

Was ist möglich?
Neubauten für die Kelterung und die Lagerung des Weines in Tanks und Fässern sind ab einer Rebfläche von
3 ha möglich. Bei kleineren Rebflächen sind diese Nutzungen in bestehenden Gebäuden unterzubringen. Der
Raumbedarf für das Weinlager (Flaschenlager), Kelterung, Tanklager, Barriquelager, Remisen, Lager für Ge-
binde und Netze, Degustation und Verkauf richtet sich nach der angebauten Rebfläche. Ein neues zusätzliches
Ökonomiegebäude kann nur bewilligt werden, wenn

- der Neubau für eine zweckmässige Bewirtschaftung notwendig ist und die gewünschten Ausmasse begrün-
det sind

- keine öffentlich-rechtlichen Bestimmungen entgegenstehen

Was ist zu beachten?
Der Weinbaubetrieb hat in jedem Fall ein detailliertes Betriebskonzept einzureichen. Für die maximal zulässigen
Gebäudegrössen verweisen wir auf das Merkblatt «Bauten für den Weinbau - zulässige Grössen» (Download
unter www.rawi.lu.ch > Downloads > Bauwesen).

Zonenkonformer Wohnraum für den Weinbau ist ab eine Grösse von 3 SAK möglich. Die Wohnfläche für den
Betriebsleiter beträgt maximal 200 m2 und für die abtretende Generation 100 m2. Für die Beurteilung des
Wohnraums ist ein separates Betriebskonzept einzureichen.










































